
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 15 (1899)

Heft: 40

Vorwort: Unsern verehrten Lesern

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


^ für <
Me fcÇtoetjer.

Stetfterfdjufl
alter

Oanbwerfe
unb

©ewetfe,
bereit

Innungen unb
gereine.

graktilib? glätter für lie perkptatt
mit befonberer ®erüctfic6tigung ber

Huttfit im gatt&merf.
herausgegeben unter SKitmirfung fc£)tuetjertftfeer

Runftbanbrterfer unb Jennifer
»on gJnlter fenn-folbingbnufen.

©rgati für fcif affijiflltn flaMikalioutn k# fôwfij. imerbmrritu.
Offljielle« nnb oMtgatorifdieci Organ bel Sitargauifdjen ©cjjraic&e- unb SBagnermeifterbeteinb.

®rfdjetttt je SamîtagS unb loftet per ©emefter gr. 3. 60, per Satjr gr. 7. 20.
Sfnfernte 20 GttS. per lfpaltige Sßetitjeile, bet größeren Slufträgen

entfprecbenben SRabatt.

$ßrid), be« 30, Seemlier 1899.

raffen, nie roffett
ftnb «ffejeit auf bent hoffen

llitfern uerrlirien feiern
rufen mir tjeute, bei ber
îDenbe bes 3a^rljunberts,
ein fyerjlicfyes

©lüifauf!
ju unb tüünfcben ifynen allen
im neuen 3afyrfyunbert feifern

fefte ©efunb^eit, ungetrübten Reitern Sinn unb heften

gefdjäftlidjen (Erfolg.
ÎDir bitten fie, unferem „ITleifterblatt" il)t IDolrb

ntollen auch fernerhin angeheilten 5U laffen unb bies

©rgan in ihren ,freurtbes= unb (Sefdniftsfreifen jum
Abonnement ju empfehlen. Unfern Utitarbeitern unfern
befottbern Uanf für itjre getreue UTittjülfe, œelche fie

uns audj im neuen 3^® erhalten wollen, bamit bas
Blatt feine fdjöne Aufgabe poll unb ganz erfüllen fann.

*üridr ^99-0urtaj, ^ ^oo.
iHebnftton unb ©erlog

ber Sttwftr. fdjittetj. §anbjt)erfer-3tß."

fBer&anbêmeïen.

$>er fBerbattb fdjweigerift^er ^SarquetfaBrifanteu, mit
Si| in Sern, bat in feiner ©eneralberfammlung bom
29. Dftober 1899 folgenbe Slenberungen feiner Statuten

bom Üluguft 1898 befcftloffen : gebe fßarquetfabrifation
Betreibenbe girma in ber Schweiz fann SERttglieb ber
©enoffenfeijaft »erben unb muff ju biefem QtüecE eine

fcbriftlicbe 23eitritt8erflärung bem SSorftanb einreichen,
welcher über bie Sfufnabme entfe^eibet. 2Iuf ©inlabung
be8 ißorftanbeg fönnen auch empfeblengwerte felbftänbige
SBieberberfäufer unter ben gleichen 33ebingungen ber
©enoffenfcbaft beitreten. 3n ber ©eneralberfammlung
bat jebe, »enn auch burdf mehrere fßerfonert bertretene
girrna nur einfache^ Stimmrecht. ®ie ©enetalberfamm»
lung »äblt einen SBorftanb bon fieben SRitgliebern unb
Z»ei Suppleanten auf bie ®auer bon brei Saftren.
©benfo »erben burdf bie ©eneralberfammlung gewählt:
a) eine breigliebrige Scbabunggfommiffion, welcher ein
Sßorftanbgmitgtieb angehören muh, auf brei Sabre;
b) jwei 3tedjnung8rebiforen, welche nicht ißorftanbgmit»
glieber fein bürfen, auf ein Sahr. ©ine perföulicbe §aft=
barfeit beg fßräfibenten ober beg SSorftanbeg ober ber
©enoffenfefjafter beftebt dritten gegenüber nicht, fonbern
eg haftet in aßen gäHen bag ©enoffenfebaftgbermögen.

Shitbittbuftrie. Sn einer aufferorbentlichen Ißer^

fammlung hat ber IBerbanb fchwei^erifcher Sçbubinbu»
ftrießen befdbloffen, ber gefamten fêunbfcbaft mitzuteilen,
bah bie bom 1. Sannar 1900 ab eingehenben Stufträge
nur zu erhöhten greifen auggefübrt werben fönnen.
®iefer 9luffcf)lag ift, mit fRücfficht auf bie fchon längft
eingetretene bebeutenbe Ipauffe fämtlicber fftobmateriaß
greife ganz unbermeiblich, wenn nicht ein minberwertigeg
gabrifat ben 2Iugglei<h bringen foß unb zu biefem 5lug=

für <
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe.
deren

Innungen und
Vereine.

Praktische Mütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Koldinghausen.

Nrgau sjir die sWelleu PMKaSioueu dt» schweiz. Sewerbevereiv«.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Waguermeistervereins.

Erscheint je SamZtagS und kostet per Semester Fr. 8. 60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, dsn 3«. Dezember 18V».

Nicht raffen, nie raffen
And allezeit auf dem Soffen

Unsern verehrten ßesern

rufen wir heute, bei der
Wende des Jahrhunderts,
ein herzliches

Glückauf!
zu und wünschen ihnen allen
im neuen Jahrhundert seifen-

feste Gesundheit, ungetrübten heitern Sinn und besten

geschäftlichen Erfolg.
Wir bitten sie, unserem „Meisterblatt" ihr Wohl-

wollen auch fernerhin angedeihen zu lassen und dies

Grgan in ihren Freundes- und Geschäftskreisen zum
Abonnement zu empfehlen. Unsern Mitarbeitern unsern
besondern Dank für ihre getreue Mithülse, welche sie

uns auch im neuen Jahre erhalten wollen, damit das
Blatt seine schöne Aufgabe voll und ganz erfüllen kann.

?üricb s899.Auricy, ^ ^n.
Redaktion und Verlag

der Jllustr. schweiz. Haudwerker-Ztg."

Verbandswesen.
Der Verband schweizerischer Parquetfabrikanten, mit

Sitz in Bern, hat in seiner Generalversammlung vom
23. Oktober 1899 folgende Aenderungen seiner Statuten

vom August 1898 beschlossen: Jede Parquetfabrikation
betreibende Firma in der Schweiz kann Mitglied der
Genossenschaft werden und muß zu diesem Zweck eine
schriftliche Beitrittserklärung dem Vorstand einreichen,
welcher über die Aufnahme entscheidet. Auf Einladung
des Vorstandes können auch empfehlenswerte selbständige
Wiederverkäufer unter den gleichen Bedingungen der
Genossenschaft beitreten. In der Generalversammlung
hat jede, wenn auch durch mehrere Personen vertretene
Firma nur einfaches Stimmrecht. Die Generalversamm-
lung wählt einen Vorstand von sieben Mitgliedern und
zwei Suppleanten auf die Dauer von drei Jahren.
Ebenso werden durch die Generalversammlung gewählt:
u) eine dreigliedrige Schatzungskommission, welcher ein
Vorstandsmitglied angehören muß, auf drei Jahre;
b) zwei Rechnungsrevisoren, welche nicht Vorstandsmit-
glieder sein dürfen, auf ein Jahr. Eine persönliche Haft-
barkeit des Präsidenten oder des Vorstandes oder der
Genossenschafter besteht Dritten gegenüber nicht, sondern
es hastet in allen Fällen das Genossenschaftsvermögen.

Schuhindustrie. In einer außerordentlichen Ver-
sammlung hat der Verband schweizerischer Schuhindu-
striellen beschlossen, der gesamten Kundschaft mitzuteilen,
daß die vom 1. Jannar 1900 ab eingehenden Aufträge
nur zu erhöhten Preisen ausgeführt werden können.
Dieser Ausschlag ist, mit Rücksicht auf die schon längst
eingetretene bedeutende Hausse sämtlicher Rohmaterial-
preise ganz unvermeidlich, wenn nicht ein minderwertiges
Fabrikat den Ausgleich bringen soll und zu diesem Aus-
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